


Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 01.03.2017 bzgl. der 9. 

Änderung des Bebauungsplanes „Haus Holtwick“ im Ortsteil Holtwick im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch 

  

Anlage III zur SV IX/495 

 

Der Hinweis, dass das Plangebiet im Tiefflugkorridor der Bundeswehr liegt, wird zur Kenntnis 

genommen. Ebenso wird zur Kenntnis genommen, dass davon ausgegangen wird, dass 

bauliche Anlagen eine Höhe von 30,0 m nicht überschreiten. 

Die im Plangebiet festgesetzte Baukörperhöhe unterschreitet eine Höhe von 30,0 m deutlich. 

Festgesetzt ist im Plangebiet eine Firsthöhe von max. 9,0 m, bezogen auf die Höhe der 

angrenzende Erschließungsstraße „Prozessionsweg“. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 


